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I. Einleitung

"Aus allen westlichen Industriestaaten ertönt deutlich 

vernehmbar ein Klagelied des immer gleichen Inhalts: 

Es gibt zu viele Gesetze, und sie sind auch noch 

schlecht gemacht."

MARKUS LAMMER



I. Einleitung



I. Einleitung

Quelle: https://www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2015/Seiten/2015101301.aspx

Besteht ein Zusammenhang zwischen Quantität und Qualität?



I. Einleitung

Was macht für Sie ein gutes Gesetz aus?

(Was wäre ein Beispiel eines sehr schlechten Gesetzes?)



I. Einleitung

1. Das (gut) konzipierte Gesetz in einem guten Prozess

2. Grundelemente redaktioneller Qualität (Normativität, 

Verständlichkeit, Einfachheit)

Module Seminar und Ansätze

1. Was ist ein gutes Gesetz? 

2. Legistik und Rechtsetzungsverfahren für neues Landesrecht (VwV 

Regelungen, Handbuch der Rechtsförmlichkeit) 

3. Digitaltauglichkeit und Digital-Check 

4. Die Rolle des NKR. Prüfkriterien ex ante und ggf. Projekte ex post 

5. Verständliche Rechts- und Behördensprache 

6. Praxistauglichkeit 



II. Begriff und Besonderheiten des Gesetzes

Die Gerechtigkeit stützt sich auf Gesetze …

Allegorische Figur von Franz Conrad Linck (1790), Heidelberg

Was unterscheidet die Rechtsetzung

von der übrigen juristischen Arbeit?



II. Begriff und Besonderheiten des Gesetzes

1. Stabilisierung 

2. Verhaltenssteuerung

3. Legitimierung

4. Diskurs

Funktionen der Rechtsetzung



II. Begriff und Besonderheiten des Gesetzes

Rechtsetzung

Information

Finanzierung

Planung
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II. Begriff und Besonderheiten des Gesetzes

Gesetzesinhärente Grenzen

- Ungenauigkeit der Sprache

- Unmöglichkeit vollständiger Antizipation

- Notwendigkeit massgeschneiderter Lösungen

Vollzugsprobleme

- Reaktion der Rechtsunterworfenen (Verweigerung, Umgehung)

- Faktische Grenzen (z.B. betreffend Kontrollaufwand)

- Organisatorische Defizite

Grenzen der Steuerungsfähigkeit von Recht:

Was sind für Sie die wichtigsten Grenzen hinsichtlich 

der Steuerungsfähigkeit von Recht?



III. Prozess

Rechtsetzung als «Spirale»

Rechtsetzung als «Trichter»

Gesetzgebungsleitfaden,

5. Aufl., Bern 2025, Rz. 52



III. Prozess der Normerzeugung

Gesetzgebungsleitfaden,

5. Aufl., Bern 2025, Rz. 52



IV. Konzeptionelle Arbeiten

Das Normkonzept 

Eierlegende Wollmilchsau?



IV. Konzeptionelle Arbeiten

«Das Normkonzept skizziert den wesentlichen Inhalt 

des Erlasses, zeigt möglichst Varianten auf und enthält 

erklärende und wesentliche inhaltliche Erläuterungen. 

Es enthält noch keine ausformulierten Normtexte.»

(Gesetzgebungsleitfaden, 5. Aufl., Bern 2025, Rz. 161)

(Gesetzgebungsleitfaden, 5. Aufl., Bern 2025, Rz. 162)



IV. Konzeptionelle Arbeiten

1. Arbeitshilfe auf dem Weg zum Normtext

Auftrag Normkonzept Vorentwurf
Bericht



IV. Konzeptionelle Arbeiten

Vorarbeiten der Verwaltung

Vorgesetzte Verwaltungsstelle / Regierung / Parlament

Normkonzept
(Vorlage und

Rückmeldung)

2. Entscheidungshilfe inhaltlicher Grundsatzfragen



IV. Konzeptionelle Arbeiten

– Überfrachtung des Normkonzepts (fast schon Vorentwurf mit 

Bericht) 

→ Klärung der Funktionalität(en)

– Erst die Formulierung macht gewisse Probleme sichtbar

– Zeitverlust bei schlechter Handhabung

Nachteile des Normkonzepts 



IV. Konzeptionelle Arbeiten

– Gewährleistung eines methodischen Vorgehens (systematischer 

Arbeitsschritt)

– Keine vorschnelle Fixierung

auf eine bestimmte Lösung

– "Politische" Absicherung (bei richtigem Einsatz und 

entsprechender Rechtsetzungskultur)

– Grundlage einer ex ante-Evaluation

Vorteile des Normkonzepts 

In welchen Bereichen wird bei Ihnen konzeptionell gearbeitet?



IV. Konzeptionelle Arbeiten: Zieldefinition

632. Anfrage (Sterbehilfe: Respektierung der Selbstbestimmung)

Kantonsrätin Julia Gerber Rüegg, Wädenswil, sowie die Kantonsräte Claudio Zanetti, 
Zollikon, und Urs Lauffer, Zürich, haben am 2. April 2012 folgende Anfrage eingereicht:

[…]  Damit hat sich der Zürcher Souverän implizit eindeutig dafür ausgesprochen, die 
Tätigkeit von Organisationen nicht zu behindern, welche Menschen in einer solch 
schwierigen Lage beraten und dem kleinen Anteil von Hilfesuchenden, welche nach 
solcher Beratung noch immer ihr Leben beenden möchte, in der Weise behilflich sind, 
dass sich keine der Risiken und tragischen Folgen verwirklichen, die mit einem 
unbegleiteten und mit inadäquaten Mitteln erfolgten Suizidversuch verbunden sind.

Sodann hat das Bundesgericht am 3. November 2006 in seinem Entscheid BGE 133 I 58 
festgehalten, der Entscheid eines Menschen, wann und wie er sein eigenes Leben beenden 
wolle, stelle einen Aspekt des Selbstbestimmungsrechts dar, welches durch die 
Europäische Menschenrechtskonvention garantiert wird. Dieser Auffassung hat sich der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg in einem Entscheid vom 20. 
Januar 2011 ausdrücklich angeschlossen. […]

Frage: [Sieht der Regierungsrat Regelungsbedarf]

Was könnten die Ziele einer Regelung der Sterbehilfe sein?



IV. Konzeptionelle Arbeiten: Instrumente

Quelle: Müller/Uhlmann, Elemente einer Rechtssetzungslehre, 4. Aufl.

Welche Instrumente verwenden Sie am häufigsten?



IV. Konzeptionelle Arbeiten: Einpassung

1. Aufbau der Rechtsordnung

Gesetz A Gesetz B Gesetz C Gesetz D

Verfassung

Verordnungen



IV. Konzeptionelle Arbeiten: Einpassung

1. Aufbau der Rechtsordnung

Gesetz A Gesetz C Gesetz D

Verfassung

Verordnungen

Gesetz B

Kompetenzüberschreitung

Überschneidender 

Geltungsbereich

Unnötige Normen
Lücken



IV. Konzeptionelle Arbeiten: Einpassung

Bevor ein neues Gesetz erlassen wird, …

… muss geprüft werden, ob ein bestehendes Gesetz geändert werden 

kann, und im Falle eines neuen Gesetzes, ob es in die bestehende 

Rechtsordnung passt, d. h. der Geltungsbereich des neuen 

Gesetzes gut auf folgende Aspekte abgestimmt ist: 

… persönlich, 

… sachlich, 

… örtlich, 

… zeitlich. 

Fehler betreffend des Geltungsbereichs führen in der Regel zu 

unklaren Rechtslagen.

2. Geltungsbereich



IV. Konzeptionelle Arbeiten: Einpassung

Was ist von folgender Bestimmung zu halten:

"Schlussbestimmungen

§ 11. Der Regierungsrat trifft die nötigen Vorkehren,
damit bestehende Subventionserlasse und Subventions-
verhältnisse innert drei Jahren an die Bestimmungen
dieses Gesetzes angepasst werden."

Fremdänderungen



IV. Konzeptionelle Arbeiten: Einpassung

Die sog. Erbschaftssteuerreform (Volksinitiative) sah vor, dass 
Erbschaften und Schenkungen ab CHF 2 Mio. erfasst und mit 20 % 
besteuert werden sollen, dies ab dem 1.1.2012; über die Initiative wurde 
im Juni  2015 abgestimmt.



V. Prüfung des Entwurfs

Welche Verfahren des Einbezugs der Zivilgesellschaft und anderer

Behörden werden angewendet?



V. Prüfung des Entwurfs



V. Prüfung des Entwurfs



V. Prüfung des Entwurfs



V. Prüfung des Entwurfs

Werden bei Ihnen Evaluationsklauseln

(oder Befristungen) verwendet?



V. Redaktion: Normativität



V. Redaktion: Normativität

"Noch einen [Kirsch]"

"Verzeihung, Herr Bundespräsident, aber —"

Es ist der letzte, hätte er beinahe gesagt, aber wer wirklich
befehlen kann – und weiss Gott, Kater kann befehlen! –, pflegt
eindeutige Anweisungen weder zu begründen noch zu wieder-
holen.

Thomas Hürlimann, Der grosse Kater, Zürich 1998



V. Redaktion: Normativität

Erlasstexte sollen […] Rechtsnormen enthalten und – mit wenigen

Ausnahmen – nichts als Rechtsnormen. Alles, was nicht normativer

Natur ist, gehört nicht in einen Erlasstext, z.B.

• Erläuterungen und Hintergrundinformationen;

• Begründungen oder Erklärungen;

• Appelle […];

• Empfehlungen (sog. Soft Law) […];

• Symbolische Gesetzgebung […];

• Wiederholungen, […] von übergeordnetem Recht […].

Müller/Uhlmann/Höfler, Elemente einer Rechtssetzungslehre, 4. Aufl., N 291 ff.



V. Redaktion: Normativität



V. Redaktion: Normativität



V. Redaktion: Normativität



V. Redaktion: Normativität



V. Redaktion: Normativität



V. Redaktion: Normativität

Quelle: Richtlinien der Rechtsetzung vom 21. Dezember 2005, Kanton Zürich



V. Redaktion: Normativität



V. Redaktion: Verständlichkeit



V. Redaktion: Verständlichkeit

"Gesetze werden von Laien kaum gelesen."

Georg Müller

Wie beurteilen Sie diese Aussage?



V. Redaktion: Verständlichkeit



V. Redaktion: Verständlichkeit

- Jedermann?

- Betroffene (aktuell oder potentiell)?

- Interessierte Laien?

- "Vermittler"?

- Fachpersonen?

- Gerichte, Vollzugsbehörden?

Mehrfache Adressatenkreise?

Vieldeutigkeit des Adressatenbegriffs

Adressatengerechtheit bedeutet, dass die Adressatinnen und 
Adressaten den Inhalt und die Bedeutung einer Norm 
verstehen.

Adressatengerechtheit



V. Redaktion: Verständlichkeit

- Präzision der Regelung

- Vollständigkeit des Textes?

- Kohärenz des Normtextes (innerhalb und ausserhalb eines 
Erlasses)?

- Verständlichkeit (bei Fachpersonen als Adressaten)?

Was ist der mögliche "Preis" für Adressatengerechtheit?

Wen haben Sie als Adressaten bei der Abfassung von Normtexten vor Augen?



V. Redaktion: Verständlichkeit



V. Redaktion: Verständlichkeit

Beurteilen Sie die 

Adressaten-

gerechtheit des 

Normtexts auf dem 

Plakat und im 

Gesetz. 

Art. 11: Ärztinnen oder Ärzte, die den Tod eines Menschen feststellen, dürfen weder an der Entnahme noch an der Transplantation 
von Organen, Geweben oder Zellen mitwirken.

http://www.bag.admin.ch/transplantation/03855/03862/index.html?lang=de


V. Redaktion: Einfachheit

Sitzungszimmer Regierungsgebäude Herisau, Appenzell Ausserrhoden



V. Redaktion: Einfachheit

"1 Der jährliche Beitrag für die Benutzung der Kanalisation 
bemisst sich nach dem Steuerwert der Liegenschaft.

2 Für Liegenschaften mit einem Steuerwert von weniger als 
CHF 250'000.– werden keine Beiträge erhoben."

Kanalisationsgebühr (Beispiel)

Worin liegen die Vereinfachungen dieser Regelung, 

worin die rechtlichen Probleme?



IV. Schlussbemerkung

"Wer weiss, wie Gesetze und Würste zustande 

kommen, der kann nachts nicht mehr ruhig schlafen."

(Otto Fürst von Bismarck, 1815–1898)



IV. Schlussbemerkung



Prof. Dr. Felix Uhlmann

Reserve: Geltungsbereich

Art. 1 BGÖ (Zweck und Gegenstand)

Dieses Gesetz soll die Transparenz über den Auftrag, die
Organisation und die Tätigkeit der Verwaltung fördern. Zu
diesem Zweck trägt es zur Information der Öffentlichkeit bei,
indem es den Zugang zu amtlichen Dokumenten gewährleistet.

Art. 2 BGÖ (Persönlicher Geltungsbereich)
1 Dieses Gesetz gilt für:

a. die Bundesverwaltung;

b. Organisationen und Personen des öffentlichen oder
privaten Rechts, die nicht der Bundesverwaltung ange-
hören, soweit sie Erlasse oder erstinstanzlich Verfügun-
gen im Sinn von Artikel 5 [VwVG] erlassen;

c. die Parlamentsdienste.

Geltungsbereich BGÖ



Prof. Dr. Felix Uhlmann

Reserve: Geltungsbereich

2 Das Gesetz gilt nicht für die Schweizerische Nationalbank
sowie die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht.

3 Der Bundesrat kann weitere Einheiten der Bundesverwaltung
sowie weitere Organisationen und Personen, die nicht der
Bundesverwaltung angehören, vom Geltungsbereich aus-
nehmen, wenn:

a. dies für die Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben
erforderlich ist;

b. deren Wettbewerbsfähigkeit durch die Unterstellung
unter dieses Gesetz beeinträchtigt würde; oder

c. die ihnen übertragenen Aufgaben von geringer Be-
deutung sind.

Geltungsbereich BGÖ



Prof. Dr. Felix Uhlmann

Reserve: Geltungsbereich

Art. 3 BGÖ (Sachlicher Geltungsbereich)

1 Dieses Gesetz gilt nicht für:

a. den Zugang zu amtlichen Dokumenten betreffend:

1. Zivilverfahren, 2. Strafverfahren, 3. Verfahren der
internationalen Rechts- und Amtshilfe, 4. inter-
nationale Verfahren zur Streitbeilegung, 5. Verfahren
der Staats- und Verwaltungsrechtspflege oder 6.
Schiedsverfahren;

b. die Einsichtnahme einer Partei in die Akten eines erst-
instanzlichen Verwaltungsverfahrens.

2 Der Zugang zu amtlichen Dokumenten, die persönliche Daten
der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers enthalten, richtet
sich nach dem [DSG].

Geltungsbereich BGÖ



Prof. Dr. Felix Uhlmann

Reserve: Geltungsbereich

Art. 4 BGÖ (Vorbehalt von Spezialbestimmungen)

Vorbehalten bleiben spezielle Bestimmungen anderer Bundes-
gesetze, die:

a. bestimmte Informationen als geheim bezeichnen; oder

b. von diesem Gesetz abweichende Voraussetzungen für
den Zugang zu bestimmten Informationen vorsehen.

Geltungsbereich BGÖ



IV. Konzeptionelle Arbeiten: Regelungsart
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